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ANLAGE 1 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Generaldirektors 

der Euratom-Versorgungsagentur 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Euratom-Versorgungsagentur 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf den Beschluss 2008/114/EG, Euratom des Rates vom 12. Februar 2008 über die 

Satzung der Euratom-Versorgungsagentur1, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 9 des Anhangs, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Euratom-Versorgungsagentur (im Folgenden „Agentur“) 

für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 31. Dezember 2019 

sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur für das Haushaltsjahr 

2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind3, 

                                                 
1 ABl. L 41 vom 15.2.2008, S. 15. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
3 ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 
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erfreut darüber, dass die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 

keiner Erläuterung bedürfen, 

in der Erwägung, dass die oben genannte Prüfung ergeben hat, dass der Haushaltsplan der Agentur 

so ausgeführt worden ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Generaldirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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ANLAGE 2 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/128 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Januar 2019 über die Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Förderung der 

Berufsbildung (Cedefop) und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates1, 

insbesondere auf Artikel 15 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 30 vom 31.1.2019, S. 90. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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nach Prüfung der Haushaltsrechnung des Europäischen Zentrums für die Förderung der 

Berufsbildung (im Folgenden „Zentrum“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht 

des Zentrums zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den 

Jahresabschluss des Zentrums für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten des Zentrums auf die 

Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan des Zentrums so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor des Zentrums Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 
1 ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 
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Anhang zu ANLAGE 2 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DES EUROPÄISCHEN ZENTRUMS FÜR DIE FÖRDERUNG DER 

BERUFSBILDUNG 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss des Zentrums 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild seiner 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse seiner Vorgänge, seines Cashflows und 

der Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr 

im Einklang mit den Finanzvorschriften des Zentrums vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt Kenntnis von der Bemerkung des Rechnungshofs zu den Mängeln bei den 

Vergabeverfahren des Zentrums in Bezug auf die Bewertung der Auswirkungen von Änderungen 

der technischen Angebote. Der Rat fordert das Zentrum auf, dafür zu sorgen, dass bei seinen 

Vergabeverfahren alle Änderungen, die bei der Ausführung des Auftrags vorgenommen werden, 

mindestens ein gleichwertiges Niveau wie die ursprüngliche Lösung gewährleisten und dass diese 

Änderungen nicht zu einer Ungleichbehandlung der Bieter führen. 

Der Rat bedauert die Feststellung des Rechnungshofs zur Haushaltsführung des Zentrums, wonach 

die Berechnung der Beiträge der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) in dreierlei Hinsicht 

nicht korrekt vorgenommen wurde, was zu einer Überzahlung von 38 924 EUR aus dem 

Unionshaushalt führte; er fordert das Zentrum auf, die EFTA-Beiträge unter allen Umständen 

korrekt zu berechnen. 
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ANLAGE 3 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/127 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Januar 2019 über die Gründung der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen (Eurofound) und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 des 

Rates1, insbesondere auf Artikel 16 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 30 vom 31.1.2019, S. 74. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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ANLAGE 3 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen (im Folgenden „Stiftung“) für das Haushaltsjahr 2019 und der 

Vermögensübersicht der Stiftung zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs 

über den Jahresabschluss der Stiftung für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Stiftung 

auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einer 

Erläuterung durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten ist. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seiner Erläuterung gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Stiftung so ausgeführt worden 

ist, dass eine Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Stiftung Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 3 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 3 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EUROPÄISCHEN STIFTUNG ZUR VERBESSERUNG  

DER LEBENS- UND ARBEITSBEDINGUNGEN 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Stiftung in 

allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Stiftung vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat beklagt die vom Rechnungshof in zwei Fällen festgestellten Mängel bei den 

Vergabeverfahren der Stiftung. Zum einen schloss die Stiftung einen Vertrag über die 

Stromversorgung im Wege eines Verhandlungsverfahrens mit einem einzigen Bewerber ab, was 

entgegen der Auslegung der Stiftung gegen die Haushaltsordnung verstößt. Zum anderen leitete die 

Stiftung ein Verhandlungsverfahren mit einem Mittelansatz von 140 000 EUR ein, woraus sich nur 

ein Bewerber ergab, mit dem die Stiftung dann einen Rahmenvertrag im Wert von 176 800 EUR 

schloss; dies liegt 23 % über dem Schwellenwert für ein offenes Verfahren, das stattdessen hätte 

angewandt werden müssen. Der Rat fordert die Stiftung auf, dafür zu sorgen, dass ihre 

Vergabeverfahren, insbesondere die Anwendung des Verhandlungsverfahrens, voll und ganz mit 

der Haushaltsordnung im Einklang stehen. 
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ANLAGE 4 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 4 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Umweltagentur 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Umweltagentur 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 401/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 über die Europäische Umweltagentur und das Europäische Umweltinformations- 

und Umweltbeobachtungsnetz (kodifizierte Fassung)1, insbesondere auf Artikel 13 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5793/21;Nr:5793;Year:21&comp=5793%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:401/2009;Nr:401;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:126;Day:21;Month:5;Year:2009;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=


 

 

5793/21 ADD 1  am/LH/pg 12 

ANLAGE 4 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Umweltagentur (im Folgenden „Agentur“) 

für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 31. Dezember 2019 

sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur für das Haushaltsjahr 

2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einer 

Erläuterung durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten ist. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seiner Erläuterung gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 4 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 4 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER 

EUROPÄISCHEN UMWELTAGENTUR 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat bedauert die Bemerkung des Rechnungshofs zu den internen Kontrollen der Agentur, 

wonach der Erwerb von Dienstleistungen in einem Vertrag die vertraglich festgelegte Obergrenze 

überschritten hat; er fordert die Agentur auf, die kumulative Ausschöpfung ihrer Verträge 

ordnungsgemäß zu überwachen. 
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ANLAGE 5 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 5 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Direktors 

der Europäischen Stiftung für Berufsbildung 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Stiftung für Berufsbildung 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 zur Errichtung der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (Neufassung)1, 

insbesondere auf Artikel 17 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5793/21;Nr:5793;Year:21&comp=5793%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1339/2008;Nr:1339;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:82&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=


 

 

5793/21 ADD 1  am/LH/pg 15 

ANLAGE 5 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (im Folgenden 

„Stiftung“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Stiftung zum 31. Dezember 

2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Stiftung für das 

Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Stiftung auf die Bemerkungen des Rechnungshofs 

beigefügt sind1, 

erfreut darüber, dass die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 

keiner Erläuterung bedürfen, 

in der Erwägung, dass die oben genannte Prüfung ergeben hat, dass der Haushaltsplan der Stiftung 

so ausgeführt worden ist, dass eine Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Direktor der Stiftung Entlastung zur Ausführung 

des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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ANLAGE 6 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 6 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Arzneimittel-Agentur 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Arzneimittel-Agentur 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und 

Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen 

Arzneimittel-Agentur1, insbesondere auf Artikel 68 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 6 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (im Folgenden 

„Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat; die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 6 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 6 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EUROPÄISCHEN ARZNEIMITTEL-AGENTUR 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt die Antwort der Agentur zur Kenntnis und ist besorgt über die Verpflichtungen der 

Agentur im Zusammenhang mit ihren ehemaligen Büroräumen in London. 

Der Rat nimmt die Antwort der Agentur auf die Bemerkung des Rechnungshofs zur Überwachung 

entsandter Arbeitnehmer zur Kenntnis, fordert die Agentur jedoch auf, für die uneingeschränkte 

Einhaltung der geltenden sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften der Union und der 

Mitgliedstaaten Sorge zu tragen. 

Der Rat ersucht die Agentur, weiterhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Wirksamkeit 

und vollständige Einhaltung der geltenden Vorschriften bei ihren Vergabeverfahren sowie einen 

fairen Wettbewerb zu gewährleisten. 
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ANLAGE 7 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 7 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Direktors 

der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 über die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 

(Neufassung)1, insbesondere auf Artikel 15 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 1. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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ANLAGE 7 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und 

Drogensucht (im Folgenden „Beobachtungsstelle“) für das Haushaltsjahr 2019 und der 

Vermögensübersicht der Beobachtungsstelle zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des 

Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Beobachtungsstelle für das Haushaltsjahr 2019, dem 

die Antworten der Beobachtungsstelle auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

erfreut darüber, dass die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 

keiner Erläuterung bedürfen, 

in der Erwägung, dass die oben genannte Prüfung ergeben hat, dass der Haushaltsplan der 

Beobachtungsstelle so ausgeführt worden ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Direktor der Beobachtungsstelle Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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ANLAGE 8 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 8 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/126 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Januar 2019 zur Errichtung der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz (EU-OSHA) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates1, 

insbesondere auf Artikel 16 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 30 vom 31.1.2019, S. 58. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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ANLAGE 8 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Agentur für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (im Folgenden „Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der 

Vermögensübersicht der Agentur zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs 

über den Jahresabschluss der Agentur für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur 

auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 8 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 8 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ  

AM ARBEITSPLATZ 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt mit Besorgnis die Feststellung des Rechnungshofs zur Ausführung des 

ESENER-3-Vertrags zur Kenntnis. Der Rat nimmt die Antwort der Agentur zur Kenntnis, der 

zufolge die Vertragsunterlagen nach der Prüfung geändert wurden, um den über die vertragliche 

Obergrenze hinausgehenden Ausgaben Rechnung zu tragen; er fordert die Agentur jedoch unter 

Hinweis auf den Haushaltsgrundsatz der Vorhersehbarkeit nachdrücklich auf, die Unterzeichnung 

von Verträgen ohne vollständige Informationen über die erforderlichen Ausgaben zu vermeiden, 

und fordert die Kommission auf, der Agentur diese Informationen schnell genug zur Verfügung zu 

stellen, um eine verzögerte Unterzeichnung oder nachträgliche Änderung der Verträge zu 

vermeiden. 

Der Rat legt der Agentur ferner nahe, der Auslegung der Vertragsbedingungen mehr 

Aufmerksamkeit zu widmen, um die vollständige Einhaltung der geltenden Vorschriften für die 

Erstattung von Unterbringungskosten sicherzustellen. 

Der Rat bedauert, dass der Betrag der auf das nächste Jahr übertragenen Mittel für Verpflichtungen 

im vierten Jahr in Folge nach wie vor unannehmbar hoch ist, auch wenn er niedriger ist als der 

Vorjahresbetrag. Der Rat nimmt die Erläuterungen der Agentur zur Kenntnis, fordert sie jedoch 

nachdrücklich auf, ihre Haushaltsplanung im Einklang mit dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit 

zu verbessern. 
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ANLAGE 9 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 9 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Direktors 

der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung 

einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte1, insbesondere auf Artikel 21 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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ANLAGE 9 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (im 

Folgenden „Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einer 

Erläuterung durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten ist. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seiner Erläuterung gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Direktor der Agentur Entlastung zur Ausführung 

des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 9 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 9 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GRUNDRECHTE 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat bedauert, dass der Betrag der auf das nächste Jahr übertragenen Mittel für Verpflichtungen 

unannehmbar hoch ist. Der Rat nimmt die Erläuterungen der Agentur zur Kenntnis, fordert sie 

jedoch nachdrücklich auf, ihre Haushaltsplanung im Einklang mit dem Haushaltsgrundsatz der 

Jährlichkeit zu verbessern. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5793/21;Nr:5793;Year:21&comp=5793%7C2021%7C


 

 

5793/21 ADD 1  am/LH/pg 27 

ANLAGE 10 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 10 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Direktors 

des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates vom 28. November 1994 zur Errichtung 

eines Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union1, insbesondere auf 

Artikel 14 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 314 vom 7.12.1994, S. 1. 
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ANLAGE 10 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der 

Europäischen Union (im Folgenden „Zentrum“) für das Haushaltsjahr 2019 und der 

Vermögensübersicht des Zentrums zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs 

über den Jahresabschluss des Zentrums für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten des 

Zentrums auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan des Zentrums so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Direktor des Zentrums Entlastung zur Ausführung 

des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 10 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 10 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES ZUR 

ENTLASTUNG DES ÜBERSETZUNGSZENTRUMS FÜR DIE EINRICHTUNGEN DER 

EUROPÄISCHEN UNION 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss des Zentrums 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild seiner 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse seiner Vorgänge, seines Cashflows und 

der Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr 

im Einklang mit den Finanzvorschriften des Zentrums vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt Kenntnis von dem Hinweis des Rechnungshofs, wonach das Zentrum in der 

endgültigen Jahresrechnung keine angemessenen Angaben zu den Auswirkungen der COVID-19-

Maßnahmen auf die laufenden und geplanten Tätigkeiten des Zentrums gemacht hat, soweit dies der 

Kenntnisstand bei Übermittlung der endgültigen Jahresrechnung nach vernünftigem Ermessen 

zuließ. Der Rat fordert das Zentrum auf, alle relevanten Informationen im Zusammenhang mit den 

endgültigen Rechnungsabschlüssen innerhalb der vorgesehenen Fristen vorzulegen. 

Der Rat nimmt Kenntnis von der Bemerkung des Rechnungshofs zur Nutzung von IT-

Dienstleistungsverträgen durch das Zentrum für die Bereitstellung von Arbeitskräften und von der 

Tatsache, dass der Rechnungshof von Bemerkungen zur Ordnungsmäßigkeit des diesbezüglichen 

Ansatzes des Zentrums absieht, bis das endgültige Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union 

in dieser Rechtssache ergangen ist. 
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ANLAGE 11 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 11 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. Juni 2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs1, 

insbesondere auf Artikel 19 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 11 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 

(im Folgenden „Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur 

zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der 

Agentur für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 11 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 11 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER 

EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR DIE SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat bedauert die vom Rechnungshof festgestellten Schwachstellen bei den 

Einstellungsverfahren der Agentur, insbesondere die mangelnde Transparenz und das Risiko von 

Interessenkonflikten. Der Rat nimmt Kenntnis von den überarbeiteten Verfahren und Leitlinien für 

die Ermittlung und Handhabung von Interessenkonflikten der an den Auswahlverfahren Beteiligten 

und legt der Agentur nahe, für eine ordnungsgemäße Umsetzung zu sorgen, um ein faires und 

transparentes Einstellungsverfahren sicherzustellen. 

Der Rat nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Bemerkung des Rechnungshofs zu der großen Zahl 

der Fälle, in denen die Agentur mit Verspätung zahlte, ein Mangel, der bereits seit mehreren Jahren 

besteht und insbesondere die Erstattung der Reisekosten an Workshop-Teilnehmer betrifft. Der Rat 

nimmt die Erläuterungen der Agentur zur Kenntnis, fordert sie jedoch auf, die getroffenen 

Maßnahmen sorgfältig umzusetzen, um derartige Fälle, die die Agentur finanziellen Risiken und 

Reputationsrisiken aussetzen, in Zukunft zu vermeiden. 
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ANLAGE 12 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 12 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Agentur für Flugsicherheit 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Agentur für Flugsicherheit 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer 

Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 

2014/30/EU und 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 

Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates1, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, 

(EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 12 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (im Folgenden 

„Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einer 

Erläuterung durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten ist. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seiner Erläuterung gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 
1 ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5793/21;Nr:5793;Year:21&comp=5793%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:351;Day:21;Month:10;Year:2020;Page:7&comp=


 

 

5793/21 ADD 1  am/LH/pg 35 

Anhang zu ANLAGE 12 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 12 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER 

EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR FLUGSICHERHEIT 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat beklagt die vom Rechnungshof festgestellten Mängel bei den Vergabeverfahren der 

Agentur. Dazu gehören Verstöße bei der Abwicklung der Vergabeverfahren wie die 

Wiedereröffnung des Wettbewerbs, die Verwendung von Vertragsklauseln, die nicht spezifisch 

genug waren, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, und Fälle, in denen ein falsches 

Vergabeverfahren durchgeführt wurde, indem von den potenziellen Bietern Nachweise über ihren 

Mindestjahresumsatz verlangt wurden, was nicht mit der Haushaltsordnung im Einklang stand, 

sowie das Versäumnis, das geschätzte Auftragsvolumen gemäß der Haushaltsordnung zu 

veröffentlichen. Der Rat fordert die Agentur auf, ihre Vergabeverfahren zu verbessern, um die 

vollständige Einhaltung der Haushaltsordnung zu gewährleisten. 
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ANLAGE 13 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 13 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 

Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur 

Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit1, insbesondere auf Artikel 44 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 13 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (im 

Folgenden „Behörde“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Behörde zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Behörde 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Behörde auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einer 

Erläuterung durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten ist. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seiner Erläuterung gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Behörde so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Behörde Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 13 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 13 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER 

EUROPÄISCHEN BEHÖRDE FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Behörde 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Behörde vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt Kenntnis von der Feststellung des Rechnungshofs zur Sprachenregelung für ein 

Vergabeverfahren; nach Auffassung des Rechnungshofs wurde die Öffnung der Auftragsvergabe 

für den Wettbewerb damit in ungerechtfertigter Weise behindert. Der Rat begrüßt die von der 

Behörde ergriffenen Maßnahmen und fordert deren konsequente Umsetzung. 
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ANLAGE 14 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 14 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Verwaltungsdirektors 

der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit 

in Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des Beschlusses 2002/187/JI des 

Rates1, insbesondere auf Artikel 63 Absatz 11, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 14 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Agentur der Europäischen Union für justizielle 

Zusammenarbeit in Strafsachen (im Folgenden „Eurojust“) für das Haushaltsjahr 2019 und der 

Vermögensübersicht von Eurojust zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs 

über den Jahresabschluss von Eurojust für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten von Eurojust 

auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

erfreut darüber, dass die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 

keiner Erläuterung bedürfen, 

in der Erwägung, dass die oben genannte Prüfung ergeben hat, dass der Haushaltsplan von Eurojust 

so ausgeführt worden ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Verwaltungsdirektor von Eurojust Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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ANLAGE 15 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 15 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. April 2019 über die ENISA (Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) und über die 

Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 526/20131, insbesondere auf Artikel 31 Absatz 12, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 15 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (im 

Folgenden „Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 15 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 15 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR CYBERSICHERHEIT 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat beklagt die vom Rechnungshof festgestellten Mängel bei den Vergabeverfahren der 

Agentur. Dazu gehören Überschneidungen zwischen den Eignungs- und den Zuschlagskriterien, 

mangelnde Transparenz bei der Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung, das Fehlen genauer 

Informationen und die Anwendung eines unangemessenen Auswahlkriteriums in der 

Leistungsbeschreibung. Der Rat nimmt die Antwort der Agentur zur Kenntnis, fordert sie jedoch 

auf, weiterhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Wirksamkeit und vollständige Einhaltung 

der geltenden Vorschriften bei ihren Vergabeverfahren zu gewährleisten. 

Der Rat legt der Agentur nahe, sich weiterhin darum zu bemühen, die Risiken im Zusammenhang 

mit freien Stellen zu mindern, ihre Abhängigkeit vom umfangreichen Einsatz von Zeitarbeitskräften 

zu verringern und sicherzustellen, dass Zeitarbeitskräfte die gleichen Arbeitsbedingungen wie direkt 

beschäftigte Mitarbeiter haben. 
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ANLAGE 16 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 16 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Direktors 

des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 851/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 zur Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle 

von Krankheiten1, insbesondere auf Artikel 23 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 16 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die 

Kontrolle von Krankheiten (im Folgenden „Zentrum“) für das Haushaltsjahr 2019 und der 

Vermögensübersicht des Zentrums zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs 

über den Jahresabschluss des Zentrums für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten des 

Zentrums auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

erfreut darüber, dass die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 

keiner Erläuterung bedürfen, 

in der Erwägung, dass die oben genannte Prüfung ergeben hat, dass der Haushaltsplan des Zentrums 

so ausgeführt worden ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Direktor des Zentrums Entlastung zur Ausführung 

des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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ANLAGE 17 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 17 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Eisenbahnagentur der Europäischen Union 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Eisenbahnagentur der Europäischen Union 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/796 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2016 über die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 881/20041, insbesondere auf Artikel 65 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 17 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Eisenbahnagentur (im Folgenden 

„Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einer 

Erläuterung durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten ist. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seiner Erläuterung gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 17 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 17 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EISENBAHNAGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat beklagt die vom Rechnungshof festgestellten Mängel bei den Vergabeverfahren der 

Agentur. Dazu gehören die Verwendung eines Rahmenvertrags „im Kaskadensystem“, der aufgrund 

der ungenauen Festlegung der betreffenden Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen nicht 

als angemessen erachtet wurde, ein interner Mangel bei einem Vergabeverfahren, bei dem ein 

Mitglied des Evaluierungsausschusses nicht förmlich benannt wurde, und eine Schwachstelle bei 

der Vertragsverwaltung, in deren Rahmen die Agentur eine überhöhte Rechnung der Kommission 

für die Erbringung von IT-Dienstleistungen im Rahmen einer Leistungsvereinbarung genehmigte. 

Der Rat fordert die Agentur auf, ihre Vergabeverfahren zu verbessern, um die vollständige 

Einhaltung der Haushaltsordnung zu gewährleisten, und ihr Vertragsmanagement im Interesse des 

besten Preis-Leistungs-Verhältnisses zu stärken. 
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ANLAGE 18 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 18 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. November 2019 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/16241, insbesondere auf Artikel 116 Absatz 11, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 18 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache 

(im Folgenden „Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur 

zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der 

Agentur für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 18 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 18 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR DIE GRENZ- UND KÜSTENWACHE (FRONTEX) 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat würdigt die Bemühungen der Agentur, im Einklang mit den Empfehlungen des 

Rechnungshofs aus den Vorjahren die Ex-ante-Überprüfungen von Rückerstattungen zu verbessern 

und wieder Ex-post-Überprüfungen dieser Erstattungen einzuführen, bedauert jedoch, dass der 

Rechnungshof in seinen Bericht eine „Hervorhebung eines Sachverhalts“ aufgenommen hat, da es 
nach wie vor kein vereinfachtes und transparentes Finanzierungssystem für die Erstattung 

ausrüstungsbezogener Ausgaben gibt, die von kooperierenden Ländern geltend gemacht werden. 

Der Rat fordert die Agentur daher nachdrücklich auf, weiterhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Erstattung bei dieser Kostenart auf ein auf Einheitskosten basierendes System umzustellen, 

das eine weitere Vereinfachung und bessere Überwachung der Finanzhilfen gewährleistet und das 

Fehlerrisiko verringert. 

Der Rat legt der Agentur nahe, mit Blick auf ihr erweitertes Mandat weiterhin Anstrengungen im 

Bereich Einstellungen zu unternehmen, um das im Stellenplan der Agentur vorgesehene 

Personalniveau zu erreichen; ferner sollten die Leitlinien für die Mitglieder von 

Auswahlausschüssen verbessert und die finanziellen Ansprüche der Bewerber genauer überprüft 

werden. Der Rat fordert die Agentur auf, den Rat der Kommission einzuholen und bewährte 

Verfahren anderer Agenturen zu nutzen, um den hohen Personal- und Mittelzufluss innerhalb 

kurzer Zeit reibungslos zu absorbieren. 

Der Rat nimmt die Antwort der Agentur zur Kenntnis, fordert sie jedoch auf, weitere Maßnahmen 

zu ergreifen, um die finanzielle Abwicklung der Umbauarbeiten in ihren Räumlichkeiten zu 

verbessern, sodass die Ausschöpfung der Mittel dem tatsächlichen Stand der Arbeiten entspricht. 
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ANLAGE 19 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 19 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung 

zur Ausführung des Haushaltsplans der Agentur der Europäischen Union 

für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2015/2219 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über die Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf 

dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) und zur Ersetzung sowie Aufhebung des Beschlusses 

2005/681/JI des Rates1, insbesondere auf Artikel 20 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 19 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und 

Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (im Folgenden „Agentur“) für das Haushaltsjahr 

2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des 

Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur für das Haushaltsjahr 2019, dem die 

Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einer 

Erläuterung durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten ist. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seiner Erläuterung gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 
1 ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5793/21;Nr:5793;Year:21&comp=5793%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:351;Day:21;Month:10;Year:2020;Page:7&comp=


 

 

5793/21 ADD 1  am/LH/pg 54 

Anhang zu ANLAGE 19 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 19 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE AUS- UND FORTBILDUNG  

AUF DEM GEBIET DER STRAFVERFOLGUNG (EPA) 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt die Antwort der Agentur zur Kenntnis, fordert sie jedoch auf, ihre Verfahren für die 

Erteilung von Anweisungsrechten an Anweisungsbefugte, einschließlich spezifischer 

Befugnisweiterübertragungen, weiter zu verbessern, um die Einhaltung der einschlägigen 

Vorschriften und die Kontinuität der Tätigkeit der Agentur sicherzustellen. 
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ANLAGE 20 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 20 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Agentur für das Europäische GNSS 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Agentur für das Europäische GNSS 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 912/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. September 2010 über die Errichtung der Agentur für das Europäische GNSS und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 1321/2004 des Rates über die Verwaltungsorgane der europäischen 

Satellitennavigationsprogramme sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, insbesondere auf Artikel 14 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 20 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Agentur für das Europäische GNSS (im Folgenden 

„Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 20 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 20 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

AGENTUR FÜR DAS EUROPÄISCHE GNSS 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt Kenntnis von den möglichen Auswirkungen auf die Jahresrechnung der Agentur 

infolge des Risikos, dass die Zahlungen der Agentur an die Europäische Weltraumorganisation 

(ESA) aufgrund der Arbeitsvereinbarungen zwischen der Agentur und der ESA über die 

Durchführung der Programme EGNOS und Galileo auf der Grundlage ungenauer Kosten berechnet 

werden, und begrüßt die Absicht der Agentur, Ex-post-Kontrollen durchzuführen und zu verstärken, 

um die Richtigkeit der Kostenaufstellungen der ESA zu prüfen. 

Der Rat ist besorgt über die Verzögerungen bei der Umsetzung des neuen internen Kontrollrahmens 

der Agentur und bei der Genehmigung ihres Notfallplans, die erst im Mai 2020 erfolgte. Der Rat 

ersucht die Agentur, die Umsetzung ihres internen Kontrollrahmens so rasch wie möglich 

abzuschließen. 
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ANLAGE 21 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 21 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2019/473 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. März 2019 über die Europäische Fischereiaufsichtsagentur (kodifizierter Text)1, insbesondere 

auf Artikel 45 Absatz 11, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 21 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur (im Folgenden 

„Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

erfreut darüber, dass die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 

keiner Erläuterung bedürfen, 

in der Erwägung, dass die oben genannte Prüfung ergeben hat, dass der Haushaltsplan der Agentur 

so ausgeführt worden ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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ANLAGE 22 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 22 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Chemikalienagentur 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Chemikalienagentur 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der 

Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der 

Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der 

Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission1, insbesondere 

auf Artikel 97 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 22 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Chemikalienagentur (im Folgenden 

„Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 22 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 22 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EUROPÄISCHEN CHEMIKALIENAGENTUR 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat begrüßt die Fortschritte, die die Agentur mittels Ex-post-Überprüfungen der von kleineren 

Unternehmen angegebenen Unternehmensgröße gemacht hat, drängt die Agentur jedoch 

nachdrücklich zu weiteren Fortschritten bei der Wiedereinziehung von Gebührenermäßigungen und 

der Erhebung überfälliger Verwaltungsentgelte bei den Unternehmen, die falsche Angaben zu ihrer 

Größe gemacht haben. Der Rat ist besorgt über das Risiko eines Missverhältnisses zwischen den 

Ausgaben und Einnahmen der Agentur und fordert diese auf, mit der Kommission 

zusammenzuarbeiten, um die Möglichkeiten für ein neues Finanzierungsmodell zu prüfen, mit dem 

auch der derzeitige Verwaltungsaufwand verringert würde. 

Der Rat nimmt die Antwort der Agentur und die von ihr ergriffenen Maßnahmen zur Kenntnis, legt 

ihr jedoch nahe, ihre Vergabeverfahren – einschließlich einer angemessenen Erstellung von 

Leistungsbeschreibungen – weiter zu verbessern, um die vollständige Einhaltung der geltenden 

Vorschriften und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Auftragsvergabe sicherzustellen. 

Der Rat bedauert die vom Rechnungshof bei zwei Einstellungsverfahren festgestellten Mängel, 

insbesondere die Tatsache, dass der Entscheidungsprozess nicht ausreichend strukturiert und 

umfassend war. Er nimmt Kenntnis von der Antwort der Agentur und den von ihr unternommenen 

Schritten, fordert sie jedoch auf, mit Blick auf die Feststellung des Rechnungshofs geeignete 

Maßnahmen zu ergreifen. 
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ANLAGE 23 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 23 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Direktors 

des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1922/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 2006 zur Errichtung eines Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen1, 

insbesondere auf Artikel 15 Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 23 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (im 

Folgenden „Institut“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht des Instituts zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss des Instituts 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten des Instituts auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einer 

Erläuterung durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten ist. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seiner Erläuterung gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan des Instituts so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Direktor des Instituts Entlastung zur Ausführung 

des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 
1 ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5793/21;Nr:5793;Year:21&comp=5793%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:351;Day:21;Month:10;Year:2020;Page:7&comp=


 

 

5793/21 ADD 1  am/LH/pg 65 

Anhang zu ANLAGE 23 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 23 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DES  

EUROPÄISCHEN INSTITUTS FÜR GLEICHSTELLUNGSFRAGEN 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss des Instituts 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild seiner 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse seiner Vorgänge, seines Cashflows und 

der Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr 

im Einklang mit den Finanzvorschriften des Instituts vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt Kenntnis von dem Hinweis des Rechnungshofs, dass das Oberste Gericht Litauens 

mehrere Fragen bezüglich der Anwendung der Richtlinie 2008/104/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates über Leiharbeit (ABl. L 327 vom 5.12.2008, S. 9) auf EU-Agenturen an 

den Gerichtshof der Europäischen Union gerichtet hat und dass der Rechnungshof von 

Bemerkungen zum Einsatz von Zeitarbeitskräften durch das Institut absieht, bis das endgültige 

Urteil des EuGH in dieser Rechtssache ergangen ist. 
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ANLAGE 24 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 24 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 

2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates1, insbesondere auf Artikel 60 

Absatz 10, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 24 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der Strafverfolgung (im Folgenden „Europol“) für das Haushaltsjahr 2019 und der 

Vermögensübersicht von Europol zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs 

über den Jahresabschluss von Europol für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten von Europol 

auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan von Europol so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor von Europol Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 24 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 24 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT  

AUF DEM GEBIET DER STRAFVERFOLGUNG (EUROPOL) 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss von Europol 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften von Europol vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt die Antwort von Europol zur Kenntnis, fordert Europol jedoch auf, ihre 

Vergabeverfahren weiter zu verbessern und insbesondere die Vertragsverwaltung und die Ex-ante-

Kontrollen zu verstärken und den Wettbewerbscharakter der Ausschreibungsverfahren 

sicherzustellen. 

Der Rat bedauert den vom Rechnungshof festgestellten wiederkehrenden Mangel eines gehäuft 

auftretenden Zahlungsverzugs, was Europol einem Reputationsrisiko aussetzt; er fordert Europol 

auf, weiterhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine wirtschaftliche Haushaltsführung zu 

gewährleisten. 
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ANLAGE 25 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Direktors 

der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Juni 2019 zur Gründung einer Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (Neufassung)1, insbesondere auf Artikel 35 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 22. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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ANLAGE 25 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (im Folgenden „Agentur“) für das Haushaltsjahr 2019 und der 

Vermögensübersicht der Agentur zum 31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs 

über den Jahresabschluss der Agentur für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Agentur 

auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Direktor der Agentur Entlastung zur Ausführung 

des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 
1 ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 
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Anhang zu ANLAGE 25 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES ZUR 

ENTLASTUNG DER AGENTUR FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT DER 

ENERGIEREGULIERUNGSBEHÖRDEN 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem vom Rechnungshof eingeschränkten 

Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der der Jahresrechnung zugrunde 

liegenden Zahlungen für das am 31. Dezember 2019 endende Haushaltsjahr. 

Der Rat nimmt die Antwort der Agentur und einige ihrer Abhilfemaßnahmen zur Kenntnis, 

bedauert jedoch das große Volumen der den Jahresrechnungen zugrunde liegenden Zahlungen, die 

aufgrund der Nichteinhaltung von Vergabeverfahren eine wesentliche Fehlerquote aufweisen. Der 

Rat fordert die Agentur nachdrücklich auf, ihre Vergabeverfahren im Hinblick auf mehr 

Wettbewerb weiter zu verbessern, die Wirksamkeit, Transparenz und Dokumentierung des 

Prozesses sicherzustellen und das Augenmerk auf Preiselemente zu legen, die dem Wettbewerb 

unterliegen, damit sichergestellt ist, dass ihr Vergabeverfahren zur Vergabe des Auftrags an das 

Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis führt. 

Der Rat nimmt die Antwort der Agentur zur Kenntnis und fordert sie auf, die in den Bereichen 

Einstellung und interne Kontrollen erforderlichen wesentlichen Verbesserungen zu erzielen, um 

insbesondere eine gründliche Prüfung aller Bewerbungen anhand der Zulassungskriterien und die 

Gleichbehandlung aller Bewerber zu gewährleisten. 

Der Rat ersucht die Agentur, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um ihre Abhängigkeit vom 

umfangreichen Einsatz von Zeitarbeitskräften zu verringern und zu vermeiden, dass 

Zeitarbeitskräfte langfristige Aufgaben wahrnehmen. 
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Der Rat nimmt die Antwort der Agentur zur Kenntnis, bedauert jedoch, dass in großem Umfang 

Mittel für Verpflichtungen auf 2020 übertragen wurden. Der Rat fordert die Agentur nachdrücklich 

auf, der Empfehlung des Rechnungshofs zu folgen und ihre Haushaltsvollzugszyklen und 

Haushaltsplanung im Einklang mit dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit entsprechend zu 

verbessern. 
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ANLAGE 26 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Direktors 

der Agentur zur Unterstützung des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für 

elektronische Kommunikation 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Agentur zur Unterstützung des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für 

elektronische Kommunikation 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/1971 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2018 zur Einrichtung des Gremiums europäischer Regulierungsstellen für 

elektronische Kommunikation (GEREK) und der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-

Büro), zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/2120 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1211/20091, insbesondere auf Artikel 28 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 1. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) 

(im Folgenden „Büro“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht des Büros zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss des Büros für 

das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten des Büros auf die Bemerkungen des Rechnungshofs 

beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan des Büros so ausgeführt worden ist, 

dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Direktor des Büros Entlastung zur Ausführung 

des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 
1 ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 
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Anhang zu ANLAGE 26 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

AGENTUR ZUR UNTERSTÜTZUNG  

DES GREMIUMS EUROPÄISCHER REGULIERUNGSSTELLEN  

FÜR ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat beklagt die vom Rechnungshof festgestellten Mängel bei den Vergabeverfahren der 

Agentur. Dazu gehören das Fehlen eines wirksamen Verfahrens zur Erfassung der Einzelheiten der 

Angebote, die Mangelhaftigkeit der Evaluierungsberichte für Vergabeverfahren und die 

Unzulänglichkeit von Vergabeverfahren, die nicht mit den Grundsätzen der Transparenz und der 

Gleichbehandlung im Einklang stehen. 

Nach Abschluss des Verfahrens zur Zentralisierung der Vergabeverfahren sollte die Agentur nach 

dem Dafürhalten des Rates ihre Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge weiter verbessern, um 

die vollständige Einhaltung der geltenden Vorschriften und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei 

der Auftragsvergabe sicherzustellen. 
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ANLAGE 27 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 

Beschlusses 2009/78/EG der Kommission1, insbesondere auf Artikel 64 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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ANLAGE 27 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (im Folgenden 

„Behörde“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Behörde zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Behörde 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Behörde auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Behörde so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Behörde Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 27 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EUROPÄISCHEN BANKENAUFSICHTSBEHÖRDE 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Behörde 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Behörde vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat ist besorgt über die Verpflichtungen der Behörde im Zusammenhang mit ihren ehemaligen 

Büroräumen in London. 

Er nimmt die Antwort der Behörde auf die Bemerkung des Rechnungshofs zur Verwendung von 

Rahmenverträgen mit einem IT-Unternehmen zur Kenntnis, fordert die Behörde jedoch auf 

sicherzustellen, dass keine Unklarheit zwischen der Beschaffung von IT-Dienstleistungen und dem 

Einsatz von Zeitarbeitskräften aufkommen kann. 

Der Rat trägt den Antworten der Behörde Rechnung, bedauert jedoch die Bemerkung des 

Rechnungshofs zur Haushaltsführung der Behörde; demnach wurden die von den zuständigen 

nationalen Behörden, der Kommission und den zuständigen nationalen Behörden der Mitglieder der 

Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) an die Behörde zu leistenden Beiträge nicht korrekt 

berechnet; er fordert die Behörde auf, diese Beiträge unter allen Umständen korrekt zu berechnen. 

Darüber hinaus schließt sich der Rat der Feststellung des Rechnungshofs an, dass der Haushaltplan 

der Behörde alle angemessenen Angaben zu den an die Behörde geleisteten Beiträgen enthalten 

muss. 

Der Rat nimmt die Antwort der Behörde auf die Bemerkung des Rechnungshofs zur Überwachung 

entsandter Arbeitnehmer zur Kenntnis, fordert die Behörde jedoch auf, für die uneingeschränkte 

Einhaltung der geltenden sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften der Union und der 

Mitgliedstaaten Sorge zu tragen. 
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Der Rat ersucht die Behörde, ihre neue Strategie zur Vermeidung von Missständen in der 

Verwaltungstätigkeit und Interessenkonflikten im Fall der Nichteinhaltung der spezifischen 

Einschränkungen, die für Mitarbeiter der Behörde gelten, wenn sie Anschlusstätigkeiten aufnehmen 

und auf Positionen in anderen Organisationen wechseln, vollständig umzusetzen. 
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ANLAGE 28 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 28 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- 

und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung 

des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission1, insbesondere auf Artikel 64 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 28 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (im 

Folgenden „Behörde“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Behörde zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Behörde 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten der Behörde auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Behörde so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Behörde Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 28 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EUROPÄISCHEN WERTPAPIER- UND MARKTAUFSICHTSBEHÖRDE 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Behörde 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Behörde vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat räumt zwar ein, dass die Genauigkeit der Gebührenberechnung von den Einnahmen 

abhängt, die die Ratingagenturen angeben; dennoch legt er der Behörde nahe, weiterhin 

Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Gebühreneinnahmen in angemessener 

Höhe erzielt werden. 

Der Rat erkennt an, dass es keinen kohärenten und umfassenden Kontrollrahmen gibt, der die 

Zuverlässigkeit der Angaben zur Berechnung der von den Transaktionsregistern zu entrichtenden 

Gebühren gewährleistet, würdigt aber die Bemühungen der Behörde, innerhalb des geltenden 

Rechtsrahmens größtmögliche Sicherheit zu bieten. 

Der Rat stellt fest, dass die geschätzten und die tatsächlichen Versorgungsbeiträge, die von den 

zuständigen nationalen Behörden an die Behörde geleistet wurden, für das Jahr 2019 nur 

geringfügig voneinander abweichen; er schließt sich jedoch der Feststellung des Rechnungshofs an, 

dass für eine angemessene Anpassung zwischen diesen Beträgen gesorgt werden muss, und fordert 

die Behörde auf, die Beiträge unter allen Umständen korrekt zu berechnen. 
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ANLAGE 29 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 

Altersversorgung 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur 

Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der 

Kommission1, insbesondere auf Artikel 64 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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ANLAGE 29 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (im Folgenden „Behörde“) für das 

Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Behörde zum 31. Dezember 2019 sowie des 

Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Behörde für das Haushaltsjahr 2019, dem 

die Antworten der Behörde auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einer 

Erläuterung durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten ist. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seiner Erläuterung gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Behörde so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Behörde Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 29 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 29 

ERLÄUTERUNG ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EUROPÄISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDE FÜR DAS VERSICHERUNGSWESEN  

UND DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Behörde 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Behörde vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt Kenntnis sowohl von den Bemerkungen des Rechnungshofs zur Höhe der Beiträge 

der zuständigen nationalen Behörden der EU- und der EFTA-Mitglieder zum Haushalt der Behörde 

als auch von den Erläuterungen der Behörde; er ersucht die Behörde, die Berechnungsmethode im 

Interesse der Transparenz klarer darzulegen. 
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ANLAGE 30 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 30 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 439/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Mai 2010 zur Einrichtung eines Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen1, 

insbesondere auf Artikel 36 Absatz 9, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 
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ANLAGE 30 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (im 

Folgenden „Büro“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht des Büros zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss des Büros für 

das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten des Büros auf die Bemerkungen des Rechnungshofs 

beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan des Büros so ausgeführt worden ist, 

dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor des Büros Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 30 ECOMP.2.A  DE 
 

Anhang zu ANLAGE 30 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DES  

EUROPÄISCHEN UNTERSTÜTZUNGSBÜROS FÜR ASYLFRAGEN (EASO) 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss des Büros in 

allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild seiner 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse seiner Vorgänge, seines Cashflows und 

der Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr 

im Einklang mit den Finanzvorschriften des Büros vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem vom Rechnungshof eingeschränkten 

Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der der Jahresrechnung zugrunde 

liegenden Zahlungen für das am 31. Dezember 2019 endende Haushaltsjahr. 

Der Rat berücksichtigt zwar, dass das eingeschränkte Prüfungsurteil des Rechnungshofs 

hauptsächlich auf Zahlungen im Zusammenhang mit mehreren vom Rechnungshof im Zeitraum 

2016-2018 gemeldeten irregulären Vergabeverfahren beruht, bedauert jedoch, dass 14,6 % aller 

Zahlungen des Büros im Jahr 2019 vorschriftswidrig geleistet wurden und damit die 

Wesentlichkeitsschwelle erheblich überschritten wurde. 

Der Rat begrüßt die erheblichen Anstrengungen, die das Büro seit 2018 unternommen hat, um 

entsprechend den Bemerkungen des Rechnungshofs seine internen Kontrollsysteme und 

Steuerungsprozesse zu verbessern und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. 
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Anhang zu ANLAGE 30 ECOMP.2.A  DE 
 

In diesem Zusammenhang fordert der Rat das Büro nachdrücklich auf, weiterhin auf nachhaltige 

Verbesserungen hinzuarbeiten und insbesondere 

– weiterhin gegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit den Vergabeverfahren für 

Zeitarbeitskräfte vorzugehen und gleichzeitig die Geschäftskontinuität in dem spezifischen 

dezentralisierten Arbeitsumfeld des Büros zu gewährleisten; 

– den Prüfpfad bei den Verfahren für die Auswahl und Beauftragung externer Sachverständiger 

zu verbessern, insbesondere in Bezug auf die Begründung der Auswahl eines bestimmten 

Sachverständigen anhand vorab festgelegter Auswahlkriterien; 

– die Bemühungen um eine Stärkung der Organisationsstruktur, der internen Kontrollen und des 

internen juristischen Dienstes fortzusetzen, ausreichende Mittel für Einstellungen 

bereitzustellen und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung durch weitere Verringerung 

der Zahl verspäteter Zahlungen zu gewährleisten. 

Der Rat unterstreicht die Bedeutung einer kontinuierlichen Arbeit des Büros in den Bereichen Asyl 

und Migration und fordert das Büro auf, im Einklang mit den Bemerkungen des Rechnungshofs aus 

den Vorjahren weiterhin Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und den Rat regelmäßig und detailliert 

über alle erzielten Fortschritte zu unterrichten. 
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ANLAGE 31 ECOMP.2.A  DE 
 

ANLAGE 31 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Exekutivdirektors 

der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement 

von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA), zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie 

zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1077/20111, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 12, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) 

Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 

und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5793/21;Nr:5793;Year:21&comp=5793%7C2021%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1726;Year2:2018;Nr2:1726&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1987/2006;Nr:1987;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/533;Year3:2007;Nr3:533&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/53;Nr:2007;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1077/2011;Nr:1077;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1046;Year2:2018;Nr2:1046&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1296/2013;Nr:1296;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1309/2013;Nr:1309;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1316/2013;Nr:1316;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2014;Nr:223;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:283/2014;Nr:283;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20541/2014/EU;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:541/2014;Nr:541;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:295;Day:21;Month:11;Year:2018;Page:99&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=49746&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=


 

 

5793/21 ADD 1  am/LH/pg 91 

ANLAGE 31 ECOMP.2.A  DE 
 

nach Prüfung der Haushaltsrechnung der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von 

IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (im Folgenden „Agentur“) 

für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht der Agentur zum 31. Dezember 2019 

sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der Agentur für das Haushaltsjahr 

2019, dem die Antworten der Agentur auf die Bemerkungen des Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan der Agentur so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Exekutivdirektor der Agentur Entlastung zur 

Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 31 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DER  

EUROPÄISCHEN AGENTUR FÜR DAS BETRIEBSMANAGEMENT  

VON IT-GROẞSYSTEMEN  

IM RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES RECHTS (eu-LISA) 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss der Agentur 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ihrer 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihres Cashflows und der 

Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im 

Einklang mit den Finanzvorschriften der Agentur vermittelt und dass die für 2019 zugrunde 

liegenden Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist 

jedoch Folgendes zu bemerken: 

Der Rat nimmt die Antwort der Agentur zur Kenntnis, bedauert jedoch die Feststellung des 

Rechnungshofs, dass eine Zahlung im Rahmen eines Rahmenvertrags nicht im Einklang mit den 

vertraglichen Bestimmungen stand; er fordert die Agentur auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 

um derartige Fälle in Zukunft zu vermeiden. 

Was die Einstellungsverfahren betrifft, so ersucht der Rat die Agentur, eine gründliche Prüfung 

aller Bewerbungen anhand der Zulassungskriterien sowie die Gleichbehandlung aller Bewerber 

sicherzustellen. 

Schließlich ist der Rat besorgt darüber, dass der Haushaltsplan erneut in geringerem Umfang 

ausgeführt wurde als geplant, und fordert die Agentur auf, gemeinsam mit der Kommission ihre 

Finanzplanung und die Überwachung des Haushaltsvollzugs weiter zu verbessern, insbesondere 

durch eine bessere Abstimmung der Haushaltsplanung mit dem Zeitplan für die Annahme der 

entsprechenden Rechtsakte, um die vollständige Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 

der Haushaltsführung und der Jährlichkeit zu gewährleisten. 
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ANLAGE 32 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 

zur Entlastung des Direktors 

des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts 

zur Ausführung des Haushaltsplans 

des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts 

für das Haushaltsjahr 2019 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2008 zur Errichtung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts1, 

insbesondere auf Artikel 21 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, 

(EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20122, insbesondere auf Artikel 70 Absatz 4, 

                                                 
1 ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 1. 
2 ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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nach Prüfung der Haushaltsrechnung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (im 

Folgenden „Institut“) für das Haushaltsjahr 2019 und der Vermögensübersicht des Instituts zum 

31. Dezember 2019 sowie des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss des Instituts 

für das Haushaltsjahr 2019, dem die Antworten des Instituts auf die Bemerkungen des 

Rechnungshofs beigefügt sind1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Die Bemerkungen im Bericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2019 bedürfen einiger 

Erläuterungen durch den Rat, die im Anhang zur vorliegenden Empfehlung enthalten sind. Der Rat 

weist darauf hin, dass er es für wichtig hält, dass Konsequenzen aus seinen Erläuterungen gezogen 

werden. 

Die oben genannte Prüfung hat ergeben, dass der Haushaltsplan des Instituts so ausgeführt worden 

ist, dass Entlastung zur Ausführung erteilt werden kann – 

EMPFIEHLT dem Europäischen Parlament, dem Direktor des Instituts Entlastung zur Ausführung 

des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilen. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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Anhang zu ANLAGE 32 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES RATES  

ZUR ENTLASTUNG DES  

EUROPÄISCHEN INNOVATIONS- UND TECHNOLOGIEINSTITUTS (EIT) 

Der Rat begrüßt, dass der Rechnungshof der Auffassung ist, dass der Jahresabschluss des Instituts 

in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild seiner 

Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Ergebnisse seiner Vorgänge, seines Cashflows und 

der Veränderungen für das zu diesem Stichtag abgeschlossene Haushaltsjahr im Einklang mit den 

Finanzvorschriften des Instituts vermittelt und dass die für 2019 zugrunde liegenden Vorgänge in 

allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. Es ist jedoch Folgendes zu 

bemerken: 

Der Rat nimmt Kenntnis von der Bemerkung des Rechnungshofs zur fehlerhaften Anwendung eines 

Dienstleistungsvertrags durch das Institut und fordert das Institut auf, seine Kontrollverfahren zu 

verbessern. 

Der Rat nimmt ferner Kenntnis von der Bewertung des Personalbestands des Instituts durch den 

Rechnungshof. 
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